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E D I T O R I A L

Es braut sich was 
zusammen...

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen (und divers),
ich möchte heute ein wenig mit Ihnen gemeinsam über unseren 
zahnärztlichen Tellerrand hinaus blicken und ein paar meiner 
Gedankengänge mit Ihnen teilen.

a  es braut sich was zusammen  Ich denke hier nicht nur an die 
derzeit nicht so ganz amüsante, zum Teil durchaus wirklich be-
drohliche Weltenlage mit all der Klima- und Kriegsproblematik. 
Ich habe hier unser deutsches Gesundheitswesen in seiner Ge-
samtheit im Focus, denn auch der Gedanke daran und damit 
auch der Gedanke an unsere ureigene Zukunft lässt mich nicht 
nur ein wenig schaudern.

Gebeutelt von der Corona-Pandemie müssen wir neuem Un-
bill	ins	 uge	blicken 	 nvorhersehbare	 n 	ation 	u erlos	steigen
de Materialkosten, nicht kalkulierbare Energieaufwendungen, 
explodierender Personalaufwand und eine schlingernde Tele-
matik-Infrastruktur (gematik!) sind hier beispielhaft zu nennen. 
Politische Machtspiele und vereinzeltes Fehlverhalten von soge-
nannten Kompetenzträgern tun hier ein Übriges. Die Resilienz 

des Gesundheitswesens und auch unsere persönliche werden 
auf eine mehr als harte Probe gestellt.

a  es braut sich was zusammen  Müssen denn alle Konnekto-
ren auf Kosten des Systems, das auch wir alimentieren, kom-
plett getauscht werden? Allein in der Psychotherapie könnte 
man statt des geplanten Austauschs der Konnektoren 260.000 
Kurzzeitthera ien	fi	nanzieren 	Kosten utzen elation 	 llein	
der demographische Wandel und der Mangel an Fachpersonal 
bringt viele Kliniken an die Grenzen des Machbaren, quo vadis 
ambulante und klinische Versorgung? Die KBV (Kassenärztliche 
Bundesvereinigung) hat ihre Teilnahme an den gemeinsamen 
Verhandlungsgremien mit dem Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenkassen ausgesetzt. Die KBV reagiert damit auf die For-
derung des GKV-Spitzenverbandes, an den Gesetzgeber nieder-
gelassenen	Ärzten	keinen	 n 	ationsausgleich	 von	den	 nergie
kosten ganz zu schweigen) zu gewähren. Hingegen reklamieren 
die	Kassen	einen	vollen	 n 	ationsausgleich	 r	sich 	 erhin	
hat unser Gesundheitsminister Stellung für die Ärzte bezogen.

editorial
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a  es braut sich was zusammen  Die wirtschaftliche Stimmung 
in der ambulanten Versorgung ist im 3.Quartal 2022 drastisch 
eingebrochen. Alle Teilnehmer (sorry, nicht alle, nur 83,3 Pro-
zent) an der ambulanten Versorgung rechnen mit einer Ver-
schlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage, so auch die befragten 
Zahnärzte*innen.

a  es braut sich was zusammen  Machen wir das Beste draus! 
Ich wünsche uns allen genug mentaler und auch physischer Kraft 
unsere Zukunft unter allen, auch widrigen Umständen meistern 
zu können. Weniger Honorar, mehr Kos-
ten – kann diese Diskrepanz auf Dau-
er von uns gestemmt werden? Der 
Teller, über dessen Rand wir bli-
cken sollten, ist leider nicht sehr 
groß. 

In diesem Sinne!
Karl Sochurek
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München hat gewählt
EINDEUTIGES WAHLERGEBNIS – KLARER AUFTRAG
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Verehrte liebe Kollegin, verehrter lieber Kollege!

Das standespolitische Superwahljahr – Wahl zur Vertreterver-
sammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns im 
Juli 2022 sowie zur Vollversammlung der Landeszahnärzte-
kammer und Delegiertenversammlung des Zahnärztlichen Be-
zirksverbands München Stadt und Land im September 2022 
	geht	de 	 nde	entgegen 	 uch	wenn	die	o fi	ziellen	 ahler

gebnisse und deren Veröffentlichung sowohl für die Kammer 
und auch den ZBV noch ausstehen, scheint das Ergebnis in 
München Stadt und Land doch sehr eindeutig. Die Zusammen-
setzung beider Gremien wird weiblicher und jünger. Das ist gut 
so, Grund jedoch für ungetrübte Begeisterung oder gar Häme 
besteht nicht!

Langjährige Mitglieder:innen und hochverdiente Aktive schei-
den aus. Diesen gilt mein ganz besonderer Dank für das über 
zum Teil Jahrzehnte geleistete Engagement. Mag das Ergebnis 
eine eindeutige Richtung zeigen, erschreckt die Wahlbeteili-
gung zutiefst. Mit über 3.300 Mitglieder:innen betreut der ZBV 
München mehr Zahnärzt:innen wie manch eine Länderkammer 
in Deutschland. Wenn aber nicht einmal 20% der Wahlberech-
tigten das Stimmrecht wahrnehmen ist das alarmierend! Die 
Aussage, man könne davon ausgehen, dass bei dieser Wahl-
beteiligung allseits Zufriedenheit besteht, ist zynisch. Vielmehr 
gelingt es offenbar nicht, den zahnärztlichen Kolleg:innen zu 
vermitteln, warum die zahnärztliche Selbstverwaltung dringend 
gebraucht wird, wofür die einzelnen Körperschaften stehen und 
wie	sich	 r	den	Pra isalltag	durch	das	häufi	g	ehrena tliche	
ngage ent	der	Mehrwert	abbilden	lässt 	 llzu	häufi	g	werden	

wir mit dem Vorurteil konfrontiert, die Standespolitik beschäf-
tigt sich in erster Linie mit sich selbst und tut dies auf dem Rü-
cken der Beitragszahler in gut dotierten Ämtern.

Gerade junge Kolleg:innen haben kein Verständnis dafür, dass 
zunehmend belastende Zustände, die uns alle in den Praxen Tag 
für Tag begegnen und (über-) fordern, vielfach nicht wahrgenom-
men werden und nicht den notwendigen Stellenwert erfahren. In 
Kenntnis der Wahlwerbungen der einzelnen Verbände, die uns 

wiederholt seit Juni aus den unterschiedlichen Publikationen 
vor die Füße fallen, wird doch eines ganz deutlich: Die Themen 
unterscheiden sich nur marginal! Warum also ist das „an einem 
Strang ziehen“ zumindest für einige offenbar nicht möglich? 

Der Verlust an standespolitischem Wirken gerade der langjährig 
Aktiven muss aufgefangen werden. Wie sollen wir den Nach-
wuchs für die Sache gewinnen? Es muss gelingen, schon wäh-
rend dem klinischen Studium für ein Engagement in der Standes-
politik zu sensibilisieren und zu werben. Die standespolitische 
Bildung	 uss 	waru 	nicht	auch	als	P 	ichtveranstaltung 	 au 	
fi	nden	in	de 	engen	 usbildungskatalog	auch	der	neuen	 ro
bationsordnung. Und das unabhängig einer Verbandszugehö-
rigkeit! Grundlage für das standespolitische Engagement ist mit 
Sicherheit die zahnärztliche Tätigkeit in eigener Praxis oder in 
der Klinik. Wenn das Ziel wahrhaft angestrebt wird, die Standes-
politik weiblicher zu gestalten, müssen Möglichkeiten geschaf-
fen werden, dass Familie, Praxis und Standespolitik zusammen 
möglich sind.

Das kommende Jahr und sicher auch die  folgenden haben es 
in	sich 	Gestiegene	Personal 	und	 achkosten 	der	in 	ations
gebeutelte Patient, der zukünftig gut abwägt, wo eingespart 
werden kann und das Lauterbachsche GKV-Finanzstabilisie-
rungsgesetz passen nicht zusammen und werden uns enorm 
belasten. 

Egal wer jetzt die Verantwortung behält oder übernimmt, die 
aktuelle Gesundheitspolitik kann sich nur in die richtige Rich-
tung entwickeln, wenn wir uns laut einmischen. Wer diesen kla-
ren Auftrag nicht annimmt, setzt die Zukunft der Zahnmedizin 
aufs Spiel, gerade in Bayern.

Herzliche Grüße, 

Ihr Cornelius Haffner
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8. September 2022 | Der Aufsichtsrat der Deutschen Apothe-
ker- und Ärztebank (apoBank) hat Thomas Runge zum 1. Januar 
2023 neu in den Vorstand der apoBank berufen. Der 50-Jähri-
ge	ist	seit	 	 hie 	 erating	 fi	cer	bei	der	 B 	 rinkaus	
& Burkhardt AG und verantwortet die Bereiche Operations, 
Services und Technologie. 

Seine Karriere startete Runge bei der Deutschen Bank, 
nach weiteren verschiedenen Leitungsfunktionen wechselte er 
als Bereichsvorstand zur Commerzbank. Hier führte er im Rah-
men von strategischen Programmen maßgebliche Prozessop-
timierungen durch und verantwortete größere Operations-Be-
reiche. Der Fokus seiner neuen Funktion bei der apoBank wird 
auf IT, Produkten und Prozessen liegen. Entsprechend werden 
die Verantwortlichkeiten im Vorstand neu geregelt.

Dr. Karl-Georg Pochhammer, Vorsitzender des Aufsichts-
rats: „Mit der Berufung von Thomas Runge unterstreichen wir 

apoBank beruft zwei neue Vorstandsmitglieder

THOMAS RUNGE NEU IN DEN VORSTAND BERUFEN, SYLVIA WILHELM FOLGT AUF ECKHARD LÜDERING

die Bedeutung der IT sowie des Prozessmanagements in der 
apoBank. Runge ist ein ausgewiesener Experte rund um Tech-
nologie	und	e fi	ziente	Prozesse 	 r	ver gt	zude 	 ber	breite	
Erfahrungen im Change- und Projektmanagement. Damit bringt 
er das richtige Rüstzeug mit, um in diesen Bereichen neue und 
wichtige Impulse zu setzen.“

Sylvia Wilhelm tritt Nachfolge von Eckhard Lüdering an

Ebenfalls neu in den Vorstand berufen wurde Sylvia Wilhelm. 
Die 49-Jährige startet zum 1. Januar 2023 bei der apoBank 
und wird künftig das Risikoressort leiten. Sie tritt damit die 
Nachfolge von Eckhard Lüdering an, dessen Vertrag im kom-
menden Jahr auslaufen wird.

Sylvia Wilhelm ist seit 10 Jahren in der Volkswagen Bank 
GmbH tätig und dort verantwortlich für das Finanzielle und 

Presseinformation Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, Ärztliche und psychotherapeutische Berufsverbände

Protesttag gegen Spardiktat der Bundesregierung: 
Praxen in Bayern am Montag, 10. Oktober, geschlossen!

München, 23.09.2022| Die Praxen der 
bayerischen Ärz tinnen und Ärzte sowie 
der Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten bleiben am10. Oktober für 
zwei Stunden aus Protest gegen die ge-
planten Leistungskürzungen der Bundes-
regierung geschlossen.

Die Praxen der bayerischen Ärztinnen 
und Ärzte sowie der Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten haben 
sich seit über zwei Jahren als ambulan-
tes Bollwerk in der Coronapandemie be-
währt. Anstatt dieses Engagement zu 
würdigen, reagiert die Bundespolitik mit 
Nullrunden und Leistungskürzungen: So 
werden sich die Streichung der Neupati-
entenregelung im GKV-Finanzstabilisie-
rungsgesetz und die damit verbundene 
Honorarkürzung massiv auf die ambulan-
te Patientenversorgung auswirken.

Gleichzeitig soll der bundesweite Orien-
tierungswert für Leistungen von Vertrags-
ärzten und -psychotherapeuten im Jahr 
2023 lediglich um rund zwei Prozent stei-
gen. Deshalb rufen die bayerischen Be-
rufsverbände ihre Mitglieder für den 10. 
Oktober 2022 zu einem bayernweiten 
Protesttag auf. Der Vorstand der KV Bay-
erns unterstützt dies.

Am Protesttag werden die Praxen der 
teilnehmenden Ärzte und Psychothera-
peuten von 8 bis 10 Uhr geschlossen 
bleiben. In dieser Zeit können die baye-
rischen Praxen eine Online-Informations-
veranstaltung ihrer Berufsverbände und 
der KVB im Livestream verfolgen, sich 
informieren und damit zeigen, dass sie 
die mangelhafte Nachhaltigkeit bei der 
Sicherung der ärztlichen Grundversor-
gung nicht länger tolerieren.

Dazu erklärt der Vorstand der KVB – Dr. 
Wolfgang Krombholz, Dr. Pedro Schmelz 
und Dr. Claudia Ritter-Rupp – sowie Dr. 
Wolfgang Ritter und Dr. Christian Pfeiffer, 
Mitglieder im Vorstand des Bayerischen 
Hausärzteverbands, Dr. Peter Heinz, Vor-
sitzender der Allianz Fachärztlicher 
 Berufsverbände, Rudi Bittner, Landes -
vorsitzender der Deutschen Psycho-
therapeuten-Vereinigung, Dr. Michael 
Hubmann, zweiter stellvertretender Lan-
desvorsit- zender des Berufsverbands 
der Kinder- und Jugendärzte, Dr. Wolf-
gang Bärtl, Vorsitzender des Bayerischen 
Facharztverbands sowie Rainer Cebulla, 
Lan- desvorsitzender des Bundesver-
bands der Vertragspsychotherapeuten: 
„Die angedrohte Rücknahme der Neu-
patientenregelung hat das Fass für die 
bayerischen Praxen zum Überlaufen ge-
bracht. 
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icht fi	nanzielle	 isiko anage ent 	Zuvor	hatte	sie	verschie
dene Leitungsfunktionen im Kreditrisikomanagement bei der 
Deutschen Bank inne.

Dr. Karl-Georg Pochhammer: „Sylvia Wilhelm ist eine versierte 
Managerin, die Expertise in der Kreditanalyse und im Risi-
komanagement mitbringt, und die sich bestens mit den regu-
latorischen Anforderungen im Bankengeschäft auskennt. Das 
hat sie in mehr als 30 Jahren Berufserfahrung und verschie-
denen Leitungsfunktionen eindrücklich unter Beweis gestellt. 
Wir freuen uns, dass sie diese langjährige Erfahrung in die 
apoBank einbringen wird. Mit ihrem frühzeitigen Start haben 
wir die Basis geschaffen, den Übergang im Risikoressort so 
optimal wie möglich zu gestalten. Im Namen des gesamten 
Aufsichtsrats wünsche ich beiden alles Gute für ihre zukünfti-
ge Tätigkeit.“

Mit diesen Neuzugängen stellt die apoBank die Weichen, um 
den Vorstand langfristig neu aufzustellen. „Wir haben zwei Per-
sönlichkeiten für uns gewinnen können, die mit ihren jeweiligen 
Kompetenzprofilen einen wesentlichen Beitrag im weiteren 
Transformationsprozess der apoBank leisten werden“, fasst Dr. 
Pochhammer zusammen. Die apoBank hat sich insbesondere 
zum Ziel gesetzt, sich auf ihren Kern zu fokussieren und sich 
noch stärker auf die Bedürfnisse der akademischen Heilberuf-
lerinnen	und	 eilberu 	er	auszurichten

Besuchen Sie unseren Newsroom.

Ines Semisch

Pressesprecherin

ines.semisch@apobank.de

+ 49 211 – 5998 5308

Zukunftskongress 2022

			Der „Zukunftskongresses Beruf und 
Familie“, organisiert von BZÄK, BdZA und 
Dentista im Rahmen des Deutschen Zahn-
ärztetags fokussiert Nachhaltigkeit, Pra-
xisgründung und World-Life-Balance. Am 
12. November 2022 von 14 bis 17 Uhr 
fi	ndet	die	Veranstaltung	kosten rei	und	
online statt.

Helfende gesucht: 

Zahnmedizin bei Special Olympics

			Im Juni 2023 finden die Special 
Olympics World Games in Berlin statt. 
Deren Zahn- und Mundgesundheitspro-
gramm Special Smiles wird von ehren-
amtlichen Zahnärztinnen und Zahnärz-
ten, Studierenden, Zahnmedizinischem 
Fachpersonal sowie Auszubildenden 
getragen. Helfende für die World Games 
werden nun gesucht:
www.berlin2023.org/volunteers

Pressekontakt: 

Dipl.-Des. Jette Krämer-Götte

+49 30 40005 –150, presse@bzaek.de

Nicht nur dieser Wortbruch der Berliner 
Politik sorgt für Frust: Auch das mickrige 
onorar lus 	das	weder	die	 n 	ation	noch	

die explodierenden Energie- und Perso-
nalkosten in den Pra xen ausgleichen 
wird, ein EBM, der zur Zwangsjacke der 
vertragsärztlichen Versorgung geworden 
ist, sowie eine fehleranfällige Telematik-
infrastruktur, die wertvolle Zeit für die 
 Patientinnen und Patienten kostet, sind 
Motivationskiller für die Praxen und alle 
ihre Mitarbeitenden, denen weiterhin ein 
staatlicher Coronabonus vorenthalten 
wird. Wir wollen mit unserer Veranstal-
tung wachrütteln. Der Politik und auch 
den Patienten muss bewusst sein: Ohne 
einen Kurswechsel in der Gesundheitspo-
litik	wird	die	 	ächendeckende	a bulante	
medizinische Versorgung durch Ärzte und 
Psychotherapeuten in Bayern extrem ge-
fährdet.“

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.kvb.de/protesttag2022
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ädie	geh rt	in	die	 ände	von	Profi	s 	denn	hier	wirken	gro e	
Kräfte auf Zähne, die engmaschig zahnärztlich begleitet werden 
müssen. Das Fachgebiet der Kieferorthopädie ist ein Bestandteil 
der Zahnmedizin. Oft ist das Fachgebiet sogar so anspruchsvoll, 
dass ein eigener Fachzahnarzt Kieferorthopädie geschaffen 
wurde. Immerhin 57 Prozent der 8-9-jährigen Kinder haben zwar 
nach medizinischen Gesichtspunkten eine kieferorthopädische 
Behandlungsindikation, die die GKV aber nicht übernehmen 
kann. Diese Patientengruppe geht die Korrektur oft als junge 
Erwachsene an. „Aligner-Shops“ umwerben diese Zielgruppe: 
Patienten werden teilweise ohne ordentliche Befunde (Röntgen-
bild, Parodontal-, Kiefergelenkbefund, Implantatanalyse) und via 
Handyfoto selbst den Behandlungsfortschritt dokumentierend 
„behandelt“. Das kann zu großen zahnmedizinischen Proble-
men führen.“

r . r. r. eter r  r sident der : „Die Auswertung der 
Daten des kieferorthopädischen Moduls der DMS 6 zeigt, dass 
bei Anwendung der Richtlinien (Kieferorthopädische Indikations-
gruppen, KIG) im Sinne eines kieferorthopädisch-epidemiolo-
gischen Index der theoretische Behandlungsbedarf bei den 
untersuchten 8- bis 9-Jährigen Kindern bei etwa 40 Prozent 
liegt. Ferner ist von einer Zunahme der Zahn- und Kieferfehl-
stellungen bis zum späten Wechselgebiss auszugehen. Zusätz-
lich ergaben die Analysen deutliche Hinweise auf den medizi-
nisch-prophylaktischen Nutzen einer kieferorthopädischen 
Behandlung, der sich dann bei einer Folgeuntersuchung im 
ah en	der	DM 	 	weiter	verifi	zieren	lässt 	Zusa en	 it	der	

2021 veröffentlichten S3-Leitlinie „Ideale Behandlungszeit-
punkte kieferorthopädischer Anomalien“ ist die Feststellung 
früherer Berichte im Sinne einer mangelnden Evidenz für die 
Notwendigkeit oder Wirksamkeit kieferorthopädischer Maß-
nahmen nicht zu halten. Die DGKFO wird sich auch in den kom-
menden Jahren mit Nachdruck dafür einsetzen, die Qualitäts-
standards und die Evidenzlage der kieferorthopädischen 
Versorgung in Deutschland weiter zum Wohl der Patientinnen 
und Patienten zu verbessern.“

Hintergrund der neuen Studie

Zahn- und Kieferfehlstellungen gehören neben Karies und Paro-
dontalerkrankungen	zu	den	häufi	gsten	Gesundheitsbeeinträch
tigungen der Mundhöhle. Die Studie „Zahn- und Kieferfehlstel-
lungen bei Kindern“ ist das erste Modul der Sechsten Deutschen 
Mundgesundheitsstudie (DMS • 6), mit der die Mundgesund-
heit zufällig ausgewählter Personen in ganz Deutschland syste-
matisch analysiert wird. Von Januar bis März 2021 wurden an 

K I E F E RO R T HO PÄ D I E
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Etwa 40 Prozent der acht- und neunjährigen Kinder in Deutsch-
land weisen einen kieferorthopädischen Behandlungsbedarf 
auf, der nach den Richtlinien der vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung therapiert werden sollte. Ein Vergleich mit entspre-
chenden Abrechnungsdaten unterstreicht zudem, dass sich 
dieser Behandlungsbedarf weitgehend mit der Versorgungsre-
alität deckt und es somit in diesem Bereich keine Unter- oder 
Überversorgung gibt.

Diese und zahlreiche weitere Ergebnisse zeigt das Forschungs-
projekt „Zahn- und Kieferfehlstellungen bei Kindern“, das heute 
in Berlin gemeinsam durch das Institut der Deutschen Zahn-
ärzte (IDZ), die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), 
die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und die Deutsche Gesell-
schaft für Kieferorthopädie (DGKFO) erstmals öffentlich vor-
gestellt wurde. Zahnfehlstellungen und Kieferanomalien bei 
Kindern waren in diesem Umfang seit mehr als 30 Jahren nicht 
ehr	 	ächendeckend	er ittelt	worden

r. l gang er  rsitzender des rstands der : „Das Studie-
nergebnis zeigt, dass der kieferorthopädische Behandlungsbe-
darf von Kindern und Jugendlichen von etwa 40 Prozent über 
viele Jahre konstant geblieben ist. Zudem sehen wir eine gleich-
bleibende Verteilung in den kieferorthopädischen Indikations-
gruppen. Die Ergebnisse zur Frühbehandlung und der Vergleich 
mit weiteren Abrechnungsdaten belegen, dass es in der kiefer-
orthopädischen Versorgung – anders als behauptet – keine 
Überversorgung gibt. Kinder mit einem kieferorthopädischen 
 Behandlungsbedarf weisen einen deutlich höheren Anteil an 
kariösen Zähnen auf, als Kinder ohne kieferorthopädischen Be-
handlungsbedarf. Die Kieferorthopädie ist und bleibt daher es-
sentieller Bestandteil einer präventionsorientierten Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde, die seit vielen Jahrzehnten ebenso 
konsequent wie erfolgreich von der Zahnärzteschaft umgesetzt 
wird. Dieser vorbildliche Versorgungsansatz führt zu nachhaltig 
r ckläufi	gen	Morbiditäten	bei	der	Mund 	und	 llge eingesund
heit der Bevölkerung, zu weniger Folgeerkrankungen und letzt-
endlich auch zu Kostenersparnis im Gesundheitswesen.“

nstantin v n La ert  izepr sident der : „Es wurde festge-
stellt, dass Kinder mit Zahn- und Kieferfehlstellungen mehr funk-
tionelle Einschränkungen bei der Lebensqualität aufweisen, weil 
sie mehr Schwierigkeiten beim Kauen haben. Außerdem haben 
sie öfter Schmerzen im Mund. Kariesfreie Kinder haben zudem 
seltener einen kieferorthopädischen Versorgungsbedarf. Dies 
zeigt das präventive Potential der Kieferorthopädie. Kieferortho-

Keine Unter- oder Überversorgung:
Neue Studie zu Zahn- und Kieferfehlstellungen bei Kindern

ERSTE ERGEBNISSE BEI JUNGEN PATIENTEN SEIT MEHR ALS 30 JAHREN
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16 verschiedenen Orten in Deutschland mehr als 700 Kinder im 
Alter von acht und neun Jahren wissenschaftlich untersucht. Die 
DMS • 6 dient unter anderem als abgesicherte Grundlage für 
die künftige Ausrichtung der zahnärztlichen Versorgung und ge-
sundheitspolitischer Grundsatzentscheidungen. Zudem soll die 
Untersuchung zu noch besseren Strukturen und Prozessen in 
Zahnarztpraxen beitragen.

Ausgewählte Ergebnisse:

•   10,0 Prozent der Studienteilnehmenden wiesen ausgeprägte 
Zahnfehlstellungen auf, die aus medizinischen Gründen eine 
Behandlung erforderlich machen.

•   25,5 Prozent der Studienteilnehmenden wiesen stark ausge-
prägte Zahnfehlstellungen auf, die aus medizinischen Grün-
den dringend eine Behandlung erforderlich machen.

•   5,0 Prozent der Studienteilnehmenden wiesen extrem stark 
ausgeprägte Zahnfehlstellungen auf, die aus medizinischen 
Gründen unbedingt eine Behandlung erforderlich machen.

•   Kariesfreie Studienteilnehmende hatten seltener einen kiefer-
orthopädischen Versorgungsbedarf als Kinder mit Karieser-
fahrung (37,1 Prozent vs. 44,7 Prozent).

Bei einem kieferorthopädischen Versorgungsbedarf besteht 
häufig auch eine Einschränkung der mundgesundheitsbezo-
genen Lebensqualität mit Schwierigkeiten beim Kauen von Nah-
rung. Gleichzeitig waren Studienteilnehmende ohne kieferor-
thopädischen Versorgungsbedarf häufiger kariesfrei. Diese 
Assoziationen geben Hinweise auf den medizinisch-prophylakti-
schen Charakter einer kieferorthopädischen Behandlung.

Die	Presse a e	 it	Bild aterial 	Grafi	ken 	 tate ents	und	
einer Kurzzusammenfassung der Studie „Zahn- und Kieferfehl-
stellungen bei Kindern“ kann unter www.kzbv.de/dms6, www.
bzaek.de/dms und www.dgkfo-vorstand.de abgerufen werden. 

eitere	 n or ationen	zur	DM 	 	 	fi	nden	sich	unter	
www.idz.institute/dms6.

Pressekontakt:

KZBV: Kai Fortelka
Telefon: 030 280 179-27, E-Mail: presse@kzbv.de

BZÄK: Dipl.-Des. Jette Krämer-Götte
Telefon: 030 40005-150, E-Mail: presse@bzaek.de

 DGKFO: Matthias Spacke
 Telefon: 0151 40029241, E-Mail: info@dgkfo.online
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ie Aut ren bedanken sich für 
das erhaltene Vertrauen, sind aber 
nach den anstrengenden Wah len völ-
lig ausgebrannt. 

Zur neuen Legislaturperiode werden 
wir mit neuem Elan die kommenden 
heißen Themen bearbeiten.

Dr. Frank Hummel und 

Dr. Thomas Maurer
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P E R SON A L

Sie sind auf der Suche nach geeigneten 
Auszubildenden für Ihre Praxis?

Sichern Sie Ihren langfristigen Personal-
bedarf durch eine rechtzeitige Personal-
planung und arbeiten Sie einem Fach-
kräftemangel aktiv entgegen. 

Im Arbeitgeberportal der Arbeitsagentur 
unter 
https://www.arbeitsagentur.de/
bewerberb erse/
finden Sie genau die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die zu Ihnen passen. 
Nach Kontaktaufnahme mit uns können 
Sie Ihr Stellenangebot erfassen und ver-
öffentlichen. Hierzu bietet Ihnen die Bun-
desagentur für Arbeit nützliche Werkzeu-
ge und eine leistungsfähige Plattform mit 
zahlreichen Vorteilen: 

• Präsentieren Sie Ihr Unternehmen im 
Arbeitgeberportal?

Investieren Sie in die Zukunft Ihres Unternehmens 
und bilden aus!

•  Besetzen Sie offene Stellen schnell 
und passgenau.

•  Veröffentlichen Sie Ihre Stellenange-
bote kostenfrei und jederzeit. 

•  Greifen Sie auf einen bundesweiten Be-
werberpool zu, bei dem sie ein innova-
tives Suchverfahren auf Basis von Fä-
higkeiten und Kompetenzen nutzen. 

•  Und treten mit Bewerberinnen und Be-
werbern direkt in Kontakt. 

Ihr fester Ansprechpartner im Arbeitge-
ber-Service vor Ort unterstützt Sie bei der 
Schaltung und Betreuung Ihrer Stellenan-
zeige. Zur Hervorhebung Ihres Stellenan-
gebotes im Arbeitgeberportal gibt es fol-
gende Empfehlungen: 

1.  Kurze Praxispräsentation im Stellen-
text: Wer sind wir? Nennung der Fach-
gebiete bzw. Spezialisierungen, evtl. 
Mitarbeiteranzahl z.B. Information 
analog zur Homepage Ihrer Praxis 
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2.  Was bietet meine Praxis dem potenti-
ellen Auszubildenden (m/w/d) an – 
Stichwort Attraktivität Ausbildungsbe-
trieb:

•  Kann im Vorfeld ein Schnuppertag oder 
Praktikum zum gegenseitigen Kennen-
lernen absolviert werden?

•	 	st	der	 instieg	auch	 	e ibel 	d h 	vor	
dem regulären Ausbildungsbeginn im 
September möglich?

•  Sind auch Wechsler (Praxis- oder fach-
fremde) und / oder evtl. Studienabbre-
cher bzw. Seiteneinsteiger willkom-
men? 

•  Bietet die Praxis weitere Sozialleistun-
gen wie die Erstattung der Fahrkosten, 
Essengutscheine o.ä. an?

•  Liegt die Ausbildungsvergütung über 
der Empfehlung der Kammer? 

3.  Es ist durchaus sinnvoll eine kurze Be-
schreibung Ihres Ausbildungsberufes 
und seiner Tätigkeiten im Textfeld an-
zugeben um noch zögernde Jugendli-
che für den Beruf zu begeistern und 
adäquat anzusprechen, siehe z.B. un-
ter www.berufenet.de 

4.  Die Vorrausetzungen bzw. Anforderun-
gen, die an den Bewerber gestellt wer-
den, sollten in freundlicher, wertschät-
zender Art und Weise angegeben 
werden und unter Berücksichtigung 
des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz.

5.  Sie erwarten, dass auch Ihre potentiel-
len Auszubildenden gut und sicher mit 
der EDV insbesondere mit der E-Mail-
Kommunikation umgehen können? 
Fordern Sie im Stellenangebot explizit 
dazu auf, sich online zu bewerben.

6.  Geben Sie unbedingt an, wenn eine 
Übernahme nach Abschluss bei ent-
sprechender Eignung möglich ist. 

7.  Veröffentlichen Sie Ihre Stellenanzeige 
bei unseren kostenlosen Partnerbör-
sen um das Bewerbungsaufkommen 
zu erhöhen. 
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I M P F U NG

Bayerischer Weg bei der 
Umsetzung der einrichtungsbezogenen
Impfpflicht

WAS GILT AB 1. OKTOBER 2022?

Wie können wir Sie bei der Suche nach 
Auszubildenden und bei der Durchfüh-
rung der Ausbildung unterstützen?

Folgende Förderinstrumente sind möglich:

• instiegs ualifizierung sozialver-
sicherungs ichtiges Praktiku das
zwischen 6 und 12 Monaten dauert. In 
dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit 
die Bewerber und deren Leistungsfä-
higkeit kennenzulernen. Sie erhalten 
einen Zuschuss zur Praktikumsvergü-
tung und einen Anteil zur Sozialversi-
cherung. 

•  AsA flex: Unterstützung in Form von 
Stütz- und Förderunterricht sowie eine 
sozialpädagogische Begleitung für die 
Auszubildenden. Falls gewünscht, be-
kommen Sie Hilfe bei der Verwaltung, 
Organisation und Durchführung der 
Ausbildung. Die Unterstützung wird da-
bei individuell an den Bedürfnissen 
Ihres Betriebes ausgerichtet. Die För-
derung der Azubis kann über die kom-
plette Ausbildungszeit oder punktuell 
erfolgen. 

•  Zuschuss zur Ausbildungsvergütung 
bei den Menschen mit Behinderungen. 

Jedes Jahr führen wir in der Agentur für 
Arbeit mehrere Ausbildungsplatzbörsen 
durch (in den letzten zwei Jahren auf-
grund der Corona Lage online). Hier ha-
ben Sie die Möglichkeit die Bewerber mit 
aktuellen Bewerbungsunterlagen persön-
lich kennenzulernen. Außerdem beraten 
wir Sie gerne bei der Einstellung von aus-
ländischen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Für weitergehende Bera-
tung und Anfragen stehen Ihnen gerne 
Ihre Ansprechpartner des Arbeitgeber-
service vor Ort zur Verfügung: 

wwwarbeitsagentur de
chnellzugri Dienststelle vor rt

www.zbvmuc.de 11/22_ zahnärztlicher anzeiger_11

Zum 1. Oktober ergeben sich Änderungen bei den Vorausset-
zungen, um als vollständig gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 geimpft zu gelten (§ 22a Abs. 1 des Infektionsschutzge-
setzes). Künftig sind drei Einzelimpfungen oder zwei Impfungen 
und ein Genesenen-Nachweis erforderlich.

Verschärfte Anforderungen nur für Neueinstellungen ab 1. Oktober

Die Änderungen wirken sich grundsätzlich auch auf die Frage aus, ob ein 
Impfnachweis die Vorgaben der bis einschließlich 31. Dezember 2022 gelten-
den unitätsnachweis icht a des n ektionsschutzgesetzes er llt
Laut Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit 
und P ege tMGP vo e te ber gelten die strengeren Vorgaben
in Bayern jedoch nur für Impfnachweise von Personen, die ab dem 1. Oktober 
eine neue Tätigkeit aufnehmen wollen!

Keine erneute Nachweispflicht für Personen, 

die vor dem 1. Oktober bereits in Zahnarztpraxen tätig sind

Für Personen, die vor dem 1. Oktober bereits in Zahnarztpraxen tätig sind, 
spielen die Verschärfungen bei den Impfnachweisen damit keine Rolle. Für 
diese Personen gilt Folgendes:

•    Für Personen, die bereits vor dem 16. März 2022 in der Zahnarztpraxis tä-
tig waren und demnach dem Praxisinhaber einen Impfnachweis vorzulegen 
hatten, der den damals geltenden Anforderungen (zwei Impfungen bzw. 
eine Impfung und eine Genesung) entsprach, ergibt sich zum 1. Oktober 
keine erneute achweis icht Laut tMGP ist dabei irrelevant ob der vor-
zulegende Nachweis tatsächlich bereits erbracht worden ist oder ob inso-
weit (noch) ein Verwaltungsverfahren zur Vorlage des Nachweises läuft.

•    Gleiches gilt für Personen, die nach dem 15. März 2022 bis einschließlich 
30. September 2022 ihre Tätigkeit aufgenommen haben bzw. noch aufneh-
men werden, da diese Personen dem Praxisinhaber bereits vor Tätigkeitsbe-
ginn einen Impfnachweis vorgelegt haben bzw. vorlegen müssen, der den zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Anforderungen an einen vollständigen Impf-
schutz (zwei Impfungen bzw. eine Impfung und eine Genesung) genügt (hat).

Bayerische Landeszahnärztekammer, BLZK
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Auch ambulanter Bereich vor immensem Inflationsdruck

			Alles ist teuer geworden: Strom, Gas, Miete, Einkaufsprei-
se. Auch in den Praxen seit Jahren. Hinzu kommen gestiegene 
Personalkosten, denn auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

ssen eine regel ä ige n ationsangleichung erhalten
Gab es schon während der Coronahochphasen allein für 

die Zahnmedizin keinen Rettungsschirm – für alle anderen Be-
reiche ambulant und stationär schon -, gibt es nun auch keinen 
Coronabonus für die Angestellten niedergelassener Zahnarzt-
ra en i Gegensatz zu Krankenhäusern und P ege Mit de

GKV-FinStG wird nun das Budget sogar noch gedeckelt. Dabei 
arbeiten alle Beschäftigten im Gesundheitswesen mit großem 
Engagement daran, die aktuellen Herausforderungen, auch 
immer noch jene der Pandemie, zu bewältigen. Der ambulante 
Bereich entlastet Kliniken, es wird der Großteil aller Patienten 
in Deutschland im ambulanten Bereich versorgt. Allerdings 
wird dem ambulanten Bereich weniger Respekt gezollt als den 
anderen Berufsgruppen. In der aktuellen Situation die Praxen 
mit den hohen Energie- und Einkaufspreisen allein zu lassen, 
sogar zu budgetieren, ist absolut unverständlich.

Üblicherweise und in der Pandemie besonders wird nach 
jeder Behandlung in den Zahnarztpraxen gründlich gelüftet, 
gleichzeitig muss eine Mindesttemperatur sichergestellt wer-
den, da Patientinnen und Patienten oft recht lange liegen. Die 
Bundeszahnärzteka er BZÄK ordert daher dass die finan-
ziellen Auswirkungen der massiven Preissteigerungen auch im 
ambulanten Bereich abgefedert werden. Alle Zahnarztpraxen 
sollen analog zu den zugesicherten Hilfen des Bundesminis-
teriu s r Gesundheit r Kliniken und P egehei e eben alls
berücksichtigt werden. So könnte z.B. das bereits existierende 
Energiekostendämpfungsprogramm für die Industrie auch für 
kleinere und mittlere Unternehmen geöffnet werden und eben 
auch für den ambulanten zahnmedizinischen Bereich.

Sechste Deutsche Mundgesundheitsstudie geht ins Feld

			Der deutschen Bevölkerung wird – nach acht Jahren – wie-
der wissenschaftlich und repräsentativ in den Mund geschaut: 
Am 4. Oktober fällt der Startschuss für die Sechste Deutsche 
Mundgesundheitsstudie (DMS • 6) des Instituts der Deutschen 

Zahnärzte (IDZ). Ein zahnärztliches Großprojekt mit rund 5.000 
Teilnehmenden an bundesweit 90 Untersuchungsstandorten. 
Wie steht es um die Mundgesundheit in Deutschland? Wie ent-
wickeln sich Karies und Zahnbetterkrankungen? Welche Ein-
sse haben soziale aktoren Darau will die tudie ntworten

finden eit ber ahren lie ern dieDeutschenMundgesund-
heitsstudien regelmäßig wichtige Erkenntnisse über die zahn-
medizinische Versorgung in Deutschland. Diese sind wesentli-
cher Teil der Gesundheitsberichterstattung des Bundes und 
leisten insbesondere einen konkreten Beitrag zur zukünftigen 
zahnmedizinischen Versorgungsplanung.
www.idz.institute/dms6

33 Prozent der ZFA Azubis bei Ausbildungsbeginn U18

			12.513 Personen haben im Kalenderjahr 2021 eine Aus-
bildung zum/zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) 
begonnen und damit wieder deutlich mehr als im ersten Co-
ronajahr (+12 Prozent). Insbesondere unter jungen Frauen ist 
dieser Ausbildungsberuf beliebt und lag 2021 unter den Aus-
bildungsanfängerinnen an dritter Stelle. Ein Drittel (33 Pro-
zent) der ZFA-Azubis war bei Ausbildungsbeginn jünger als 18 
Jahre.
Quelle: Statistisches Bundesamt

Neues Gesundheitsziel Patientensicherheit veröffentlicht

			Im Kooperationsverbund gesundheitsziele.de wurde am 
16. September ein neues nationales Gesundheitsziel, Patien-
tensicherheit, veröffentlicht. BZÄK und KZBV waren an der Ent-
wicklung beteiligt. Das 10. Gesundheitsziel trägt mit seinen 
Handlungsempfehlungen zur Umsetzung des Globalen Aktions-
plans für Patientensicherheit 2021–2030 der WHO bei. Mit 
„CIRS dent – Jeder Zahn zählt!“, der Lernplattform zur Teach-
back-Methode, der Förderung von Qualitätsmanagement inklu-
sive Patientenbefragungen sowie dem Monitoring der Patien-
tenberatung der zahnärztlichen Körperschaften hat die BZÄK 
Instrumente und Methoden entwickelt, um Belange der Patien-
tensicherheit zu erkennen und diese zu verbessern.
www.bzaek.de/praevention/gesundheitsfoerderung-
praevention.html

Aus Klartext 09 2022 Pressekontakt: Dipl.-Des. Jette Krämer-Götte, +49 30 40005 –150, presse@bzaek.de 

Folgen Sie uns unter @bzaek_eV bei Twitter

Klartext

K L A R T E X T
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Neu: Broschüre zu Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin

			Auch innerhalb der Zahnmedizin werden Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz diskutiert. Aber macht Nachhaltigkeit bei den gel-
tenden Hygienevorgaben überhaupt Sinn? Diese und weitere Fra-
gen werden in der Broschüre „Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin“ 
der Bundeszahnärztekammer geprüft. Sie soll Anregungen lie-
fern, die nicht nur die Umwelt schützen, sondern zum Teil auch 
das Praxisbudget schonen. Praktische Checklisten sind enthalten. 
So können Praxen die für sie umsetzbaren Maßnahmen nutzen.
www.bzaek.de/berufsausuebung/nachhaltigkeit-
in-der-zahnmedizin.html

Initiative proDente

			Auf der Vorstandssitzung am 02. September wurde der 
proDente Vorstand bestätigt: Dr. Romy Ermler, BZÄK, als Vor-
standsvorsitzende, Dr. Markus Heibach, Verband der Deut-
schen Dentalindustrie (VDDI), und Klaus Bartsch, Verband 
Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI), als stellvertreten-
de Vorsitzende. Aktuell veröffentlichte proDente eine
Multimedia-Pressemappe zum Tag der Zahngesundheit 2022
https://t1p.de/73g52 sowie
eine Pressemeldung zum Bonusheft
https://t1p.de/li8rl

Postkarten und Terminkärtchen Parodontitis und Diabetes

			Für Praxen gibt es im Download-Bereich unter paro-check.
de neue Postkarten und faltbare Kärtchen für die Terminerin-
nerung zum Ausdruck. Die Motive nehmen Bezug auf die 
Wechselwirkungen von Parodontitis und Diabetes.

Konferenz der im Inland tätigen zahnärztlichen 

Hilfsorganisationen

			Am 16. September fand eine Konferenz der im Inland täti-
gen Hilfsorganisationen im Netzwerk der BZÄK statt. Viele Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte engagieren sich ehrenamtlich, helfen 
Obdachlosen, Menschen ohne Papiere oder ohne Krankenversi-
cherung. Die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte 

und Humanitäre Hilfe, Renata Alt (FDP), MdB, übermittelte in ei-
ner Videobotschaft Grüße, Dank und Anerkennung. Prof. Dr. Sil-
ke van Dyk, Friedrich-Schiller-Universität Jena, setzte mit „Um-
sonst und freiwillig? Zivilgesellschaftliches Engagement im 
Strukturwandel des Wohlfahrtsstaats“ den Veranstaltungsim-
puls. Diskutiert wurde das Thema mit Linda Heitmann (Bündnis 
90/Die Grünen), MdB, Mitglied im Gesundheitsausschuss des 
Bundestages, Prof. Dr. Silke van Dyk, Dr. Maike Grube, Diakonie 
Deutschland, BZÄK-Präsident Prof. Dr. Christoph Benz und Dr. 
Karsten Heegewaldt, BZÄK-Vorstandsreferent für Soziale Aufga-
ben/Hilfsorganisationen. Ergänzend berichtet wurde zu den 
Special Olympics Spielen 2022 und 2023.

Save the Date: Internationale Dental-Schau 2023

			Die nternationale Dental chau D findet vo bis
18. März 2023 in Köln statt. Die BZÄK wird mit ihren Partnern 
vor Ort sein.
www.ids-cologne.de

Kritik am EU-Rechtsrahmen für Medizinprodukte: EU-Kommission 
schlägt Abhilfemaßnahmen vor

			Angesichts der wachsenden Kritik an der Handhabbarkeit 
des seit 2021 geltenden EU-Rechtsrahmens für Medizinproduk-
te (MDR) und drohender Versorgungsengpässe bei Medizinpro-
dukten, hat die Europäische Kommission am 29. August eine 
Liste von 19 Empfehlungen einer Expertengruppe veröffent-
licht. Deren untergesetzliche Empfehlungen zielen darauf ab, 
die Konformitätsverfahren der benannten Stellen zu vereinfa-
chen, Synergieeffekte zu nutzen und z.B. auch kleinen und mitt-
leren Unternehmen, die Medizinprodukte herstellen, besondere 
Aufmerksamkeit beim Konformitätsprozess zu widmen.

Hintergrund ist, dass bis spätestens Mai 2024 alle auf dem 
MarktbefindlichenMedizin roduktenachdenneuenMD Vorga-
ben rezertifiziert werden ssen hne ezertifizierung d r ten
diese ab Mai 2024 nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Gleich-
zeitig gibt es noch immer nicht genügend benannte Stellen, die 
die ezertifizierung ristgerechtdurch hrenk nnen Dies betri t
auch viele Dentalprodukte.
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B E R U F S S C H U L E

E-Mail: bs-zahnmedizin@muenchen.de, Homepage: https://zfa.musin.de

Wichtiges zur Ausbildung zur ZFA
AUSZUBILDENDE IM 1. AUSBILDUNGSJAHR – 
NEUER AUSBILDUNGSNACHWEIS (FRÜHER BERICHTSHEFT) FÜR AUSZUBILDENDE AB DEM 1.8.2022

Auf der BLZK-Seite unter Zahnärztliches Personal	fi	nden	 ie	eine	
Anleitung zum Führen und zur Kontrolle von Ausbildungsnach-
weisen. Der Ausbildungsnachweis besteht aus dem betriebli-
chen Ausbildungsplan, den Wochenberichten und den indivi-
duellen Berichten. 

Die	 usbildenden	ver 	ichten	sich	ge 	 	 	Verordnung	 ber	
die Berufsausbildung zum Zahnmedizinischen Fachangestell-
ten und zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (Zahnmed-
AusbV), einen individuellen betrieblichen Ausbildungsplan für 
jeden Auszubildenden zu erstellen, der auf der Grundlage des 
Ausbildungsrahmenplans der ZahnmedAusbV entwickelt wird. 

Der betriebliche Ausbildungsplan muss den Auszubilden-
den zu Beginn der Ausbildung zur Verfügung gestellt werden 
(Siehe BLZK-Internet-Seite). 

Für den Ausbildenden sind die Wochenberichte der Auszu-
bildenden	und	die	drei	ver 	ichtenden	individuellen	Berichte	
pro Ausbildungsjahr die Grundlage für die fortlaufende, stetige 
und kontinuierliche Überprüfung der Ausbildung. 

Sie sollen erkennen lassen, dass die Ausbildung gemäß 
Ausbildungsrahmenplan, Anlage zu § 3 Abs 1 ZahnmedAusbV 
durchgeführt wurde. 

Die Ausbildenden sind gemäß § 14 Abs. 2 Berufsbildungs-
gesetz	 BBiG 	ver 	ichtet 	die	 uszubildenden	zu 	 hren	des	
Ausbildungsnachweises mit den erforderlichen Wochenberich-
ten nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG anzuhalten und diesen 
regelmäßig durchzusehen. 

nhalten	bedeutet	eine	aktive	 in 	ussnah e	au 	den	 us
zubildenden. Das Anhalten schließt auch die Kontrolle mit ein, 
da	nur	so	die	unverz gliche	 in 	ussnah e	gewährleistet	wer
den	kann 	 ine	ober 	ächliche	Kenntnisnah e	des	 nhalts	ist	
nicht ausreichend, um ggf. bestehende Mängel zu beseitigen. 
Die Ausbildenden haben auf eine Verbesserung hinzuwirken. 
Die Ausbildenden sollen die Berichte und Eintragungen wö-
chentlich abzeichnen

Für den Zahnarzt als Arbeitgeber gelten bei der Beschäftigung 
von Mitarbeitern die allgemeinen Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB) sowie darüber hinaus zusätzliche 
rechtliche Vorschriften, wie z. B. das Gesetz über die Ausübung 
der Zahnheilkunde (ZHG; hier v.a. die Delegation von Leistun-
gen), die Röntgenverordnung (RöV), die Strahlenschutzverord-
nung (StrlSchV), das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG),  
das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) sowie weitere zahlreiche Rege-
lungen zum Arbeitsschutz.

Ausgewählte Vorschriften und Gesetze

Die folgenden Erläuterungen der entscheidenden Gesetzesab-
schnitte sollen dem besseren Verständnis dienen und einen si-
cheren Umgang mit den gesetzlichen Vorgaben ermöglichen.

Jugendarbeitsschutzgesetz

Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) regelt die Be-
schäftigung jugendlicher Arbeitnehmer unter 18 Jahren. 

Die Arbeitszeit von Jugendlichen darf 8 Stunden täglich 
und 40 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. Die Arbeits-
zeit darf auf 8,5 Stunden verlängert werden, wenn sie dafür an 
einzelnen Werktagen derselben Woche auf weniger als 8 Stun-
den verkürzt wird. Berufsschulzeiten, Freistellungszeiten für 
Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen 
werden auf die Arbeitszeit angerechnet. Jugendliche dürfen 
nur an 5 Tagen in der Woche beschäftigt werden. Darüber hin-
aus muss der Jugendliche nach Ende der täglichen Arbeitszeit 
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 12 Stunden 
haben. Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6:00 bis 20:00 
Uhr beschäftigt werden.

Länger als 4,5 Stunden hintereinander dürfen Jugendli-
che nicht ohne Ruhepausen beschäftigt werden. Als Ruhepau-
sen gelten nur Arbeitsunterbrechungen von mindestens 15 
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Minuten. Die Dauer der Ruhepausen muss insgesamt bei 
mehr als 4,5 Stunden Arbeitszeit 30 Minuten und bei mehr als 
6 Stunden Arbeitszeit 60 Minuten betragen.

Der Urlaubsanspruch für Minderjährige ist wie folgt geregelt:
Wer zum Jahresanfang noch nicht ...
– 16 Jahre ist, hat mindestens 30 Werktage Urlaubsanspruch.
– 17 Jahre ist, hat mindestens 27 Werktage Urlaubsanspruch.
– 18 Jahre ist, hat mindestens 25 Werktage Urlaubsanspruch.

Jugendliche sind für die Teilnahme am Berufsschulunterricht 
von der Beschäftigung im Betrieb freizustellen. Sie dürfen zu-
dem nicht beschäftigt werden vor einem vor 9 Uhr beginnenden 
Unterricht. Dieses Beschäftigungsverbot gilt auch für berufs-
schul 	ichtige	 uszubildende	 ber	 	 ahre 	 in	 ntgeltaus all	
darf in keinem Fall eintreten.

Wird regelmäßig mindestens ein Jugendlicher beschäftigt, 
muss das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) zur Einsicht-
nahme in der Praxis ausliegen und die Anschrift der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde aushängen. Es ist ein Verzeichnis der 
beschäftigten Jugendlichen zu erstellen.

Vor Beginn der Beschäftigung sind Jugendliche über Unfall- 
und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz zu belehren. Werden 
regelmäßig mindestens drei Jugendliche beschäftigt, muss au-
ßerdem in der Praxis ein Plan mit den regelmäßigen Arbeitszei-
ten und den Pausen der Auszubildenden aushängen. Weiterhin 
dürfen Jugendliche nur beschäftigt werden, wenn sie vor und 
spätestens 14 Monate nach Beschäftigungsbeginn von einem 
Arzt auf ihren Gesundheits- und Entwicklungszustand unter-
sucht wurden. Die ärztlichen Bescheinigungen müssen aufbe-
wahrt werden.

Die Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzge-
setz (JArbSchG) ersetzen nicht die nach der Unfallverhütungs-
vorschrift UVV VBG 100 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ vorge-
sehenen Untersuchungen durch ermächtigte Ärzte.

Arbeitszeitgesetz (gilt für Arbeitnehmer über 18 Jahre)

Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ist an geeigneter Stelle im Be-
trieb auszuhängen oder auszulegen.

Gemäß ArbZG darf die tägliche Arbeitszeit 8 Stunden nicht 
überschreiten. Die tägliche Arbeitszeit kann aber auf bis zu 10 
Stunden verlängert werden, wenn innerhalb eines Ausgleichs-
zeitraumes von 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen im 
Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten wer-
den. Länger als 6 Stunden hintereinander dürfen Arbeitneh-
mer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. Bei einer Ar-
beitszeit von mehr als 6 bis zu 9 Stunden ist eine Ruhepause 
von mindestens 30 Minuten und bei einer Arbeitszeit von 
mehr als 9 Stunden eine Ruhepause von 45 Minuten zu ge-
währen. Nach Ende der täglichen Arbeitszeit müssen Arbeit-
nehmer eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 
Stunden haben.

Entgeltfortzahlungsgesetz

Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) haben alle Ar-
beitnehmer, auch geringfügig oder kurzzeitig Beschäftigte, 
nach 4-wöchiger Betriebszugehörigkeit einen gesetzlichen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bis zu einer 
Dauer von 6 Wochen. Bei Wiederholungserkrankungen be-
steht erneuter Entgeltfortzahlungsanspruch bis zu 6 Wochen, 
wenn seit Beginn der ersten Erkrankung eine Frist von 12 Mo-
naten abgelaufen ist. Der Arbeitgeber kann bei Zweifeln an 
der Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers von der Gesetz-
lichen Krankenkasse die Einschaltung des Medizinischen 
Dienstes verlangen.

Maria Westermair
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Prophylaxe Basiskurs

 Das Original schon seit 20 Jahren

  Prophylaxe, der wohl wichtigste Baustein der modernen Zahnmedizin ist eine span-
nende Herausforderung, entsprechend viele Weiterbildungsziele gibt es: die PAss, 
die ZMP und die DH. Der Prophylaxe Basiskurs bietet einen abgestimmten und sehr 
sinnvollen Einstieg in die Welt der zahnärztlichen Prävention, er ist die perfekte Ba-
sis für die Organisation und Umsetzung moderner Prophylaxe in ihrer Praxis. Wer 
weiter machen möchte hat Vorteile: PAss und auch die ZMP bauen auf den hier 
vermittelten Inhalten auf. Dem ZBV München ist es besonders wichtig, dass sich 
die aktuellen Entwicklungen im Prophylaxe Basiskurs widerspiegeln: Weniger Kari-
es, dafür mehr Parodontitis, weniger Kinder, dafür mehr Alte. Und die praktischen 
Übungen kommen natürlich auch nicht zu kurz: „Reden ist gut, machen ist besser“. 

  Dieser Basiskurs richtet sich an ZAH bzw. ZFA, 
Vorkenntnisse in der zahnmedizinischen Prophylaxe sind nicht erforderlich.

ursinhalte
	 	Formalien: Delegation, Sicherheit, Hygiene – Grundlagen der Anatomie, Physio-
logie und Pathologie: Zahnhartsubstanz (Kariologie) und Zahnhalteapparat 
(Parodontologie) – Befundung supragingival: Kariesrisiko, Plaque- und Gingivitis -
Indizes, PSI mit klarer Strategie – Instrumentenkunde: Sonden, Scaler und Küret-
ten 	 nterschiede	 ltraschall 	und	 challscaler	 	Zahnober 	ächen olituren 	 irk
stofftherapie, Instruktion und Motivation zur Mundhygiene – Grundlagen der 
Ernährungsberatung – Fissurenversiegelung – Abrechnung

ra is
	 Häusliche Mundhygiene: Reinigung, Wirkstoffe, Systematik 
	 Instrumente: PAR- und WHO-Sonden, Scaler und Küretten
	 Instrumentation, Abstützungen, Patientenlagerung
	 PSI, dmf/t- bzw. DMF/T-Bestimmung, Plaque- und Blutungs-Indizes
	 Ultraschalleinsatz und Scaling
	 Zahnober 	ächen olitur 	Zungenreinigung	und	 luoridierung
	 Instrumentenschleifen

zbv münchen | 2 0 21 | 2 0 2 2

Referenten
DH Karin van Hulst, DH Stefanie Lautner, 
DH Ulrike Schröpfer, ZMF Gudrun Plößl, 
Dr. Cornelius Haffner

Kursort
München Klinik Harlaching, Haus A1

Anmeldung
Mittels Anmeldeformular, Kurs-Nummer und
erforderlicher Anlagen oder online

Gebühr
840,00 €
inklusive Skript, Mittagessen, Kaffeepausen 
und Prüfungsgebühr

ermine 	 	bis	

Kurs-Nr. 2204 10.11. – 12.11.2022 
17.11. – 20.11.2022

ermine 	 	bis	

Kurs-Nr. 2301 02.02. - 04.02.2023 
09.02. - 12.02.2023

Kurs-Nr. 2302 20.04. - 23.04.2023 
27.04. - 30.04.2023

Das Fortbildungszentrum des ZBV München auf dem Gelände der München Klinik Harlaching ist kein steriler Büro trakt, sondern eine 
lebendige Praxis mit 4 Zahnärzten und 20 Teammitarbeiterinnen. Seminarräume und 8 Behandlungsplätze bieten auf 500 Quadratmetern 
die Grundlage für das, was der ZBV München unter Fortbildung versteht: Echte Praxis kann man nur in einer echten Praxis lernen. 

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Katja Wemhöner, Tel.: 089 -72 480 304, Fax: 089 -723 88 73, E-Mail: kwemhoener@zbvmuc.de

nline Anmeldung:  https://www.zbvmuc.de/ rtbildung/

089 -72 480 304

zbv münchen | 2 0 2 2 / 2 0 2 3
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Röntgenkurs Aktualisierung für zahnärztliches Personal

ZAH/ZFA, die im Röntgenbetrieb einer Praxis arbeiten, müssen ihre „Kenntnisse im  Strahlenschutz“ alle 5 Jahre aktualisieren.

Referenten Dr. Cornelius Haffner
Kursort Zahnklinik München, Goethestr. 70, 80336 München, Großer Hörsaal
Anmeldung Mittels Anmeldeformular, Kurs-Nummer und erforderlicher Anlagen oder online
Gebühr 	 	inklusive	 kri t 	Zertifi	kat

ermine 	bis	 Kurs-Nr. 2310 15.03.2023

Röntgenkurs 10 Stunden für zahnärztliches Personal

Wenn Sie als Zahnmedizinische Fach angestellte(r) (ZFA) die Röntgen-Abschluss prüfung in der Berufsschule nicht bestanden 
haben, können Sie dies zeitnah in einem 10-Stündigen Kurs nachholen. 

Referenten Dr. Cornelius Haffner, Prof. Dr. Gabriele Kaeppler
Kursort Seminarraum ZBV München, Georg-Hallmaier-Str.6, 81369 München
Anmeldung Mittels Anmeldeformular, Kurs-Nummer und erforderlicher Anlagen oder online
Gebühr 150,00 €, inklusive Skript, Kaffeepausen, Mittagessen

ermine 	bis	 Kurs-Nr. 2330 17.03.2023

KURSABSAGEN

olgende	 ortbildungen	werden	 	bedauerlicherweise	nicht	stattfi	nden	k nnen
PAss – Prophylaxe Assistentin, Update Funktionslehre – das ABC der Schienentherapie, Zirkel Training Endodontie
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Modul Basics-Bronze – Scaling: Step by Step  (Kursumfang: 1 Tag) für zahnärztliches Personal

ursinhalte
	 Instrumentenkunde, Scaling mit Universalscaler am Phantomkopf, Körperschonende korrekte Sitzpositionen, Diverse extra- und 
intraorale Abstützungsmöglichkeiten incl. Hilfsabstützung, Sichere Adaption und Angulation der Instrumente um Gingiva-Trau-
mata zu vermeiden, Arbeitssystematik, Hebel- oder Zugbewegung mit dem richtigen Dreh, Anwendung von Schall- und 
Ultraschallgeräten, Sondierungsübungen, um das Ergebnis zu überprüfen

DasModul Basic Bronze schlie t it eine eilnah ezertifikat ab

ermine bis Kurs-Nr. 1 Auf Anfrage

Modul PZR-Silber – PZR-Erfolgskonzept  (Kursumfang: 3 Tage) für zahnärztliches Personal

ursinhalte
	 Be undung P P B caling chall und ltraschallanwendung Glatt ächen olitur ir olishing Mundh gienetraining a
Patienten, Patientenführung, Motivation, Demonstration und Instruktion, Fluoridierung, Terminmanagement

Das Modul „PZR-Silber“ beinhaltet ein begleitendes, kollegiales Prüfungsfachgespräch und 
schlie t it eine eilnah ezertifikat ab

ermine bis Kurs-Nr. 2 Auf Anfrage

Modul PAR-Gold – PAR-Konzept nach aktuellem Stand  (Kursumfang: 4 Tage) für zahnärztliches Personal

ursinhalte
	 P tatus Be und Diagnose und Doku entation eue Klassifikation taging und Grading Leitlinie u klärung und he-
rapiegespräch, begleitende Antibiotikatherapie, Initialtherapie incl. patientenindividuelle Mundhygieneunterweisung, Antiinfek-
tiöse Therapie, Praktisches Training mit Spezialküretten Schall/ Ultraschall, PA-N, Befund-Evaluation, UPT, Erfolgreiche Betreu-
ung des PA-Patienten, Die neue PAR Richtlinie und Möglichkeiten der Abrechnungen

Das Modul „PAR-Gold“ beinhaltet ein begleitendes, kollegiales Prüfungsfachgespräch und 
schlie t it eine eilnah ezertifikat ab

ermine bis Kurs-Nr. 3 Auf Anfrage

Der ZBV vor Ort
Praxisinterne Prophylaxekurse exklusiv für Ihr Team

Ja, Sie lesen richtig – der ZBV München kommt in Ihre Praxis! Auf vielfachen Wunsch hat das Referenten:innenTeam
ihres ZBV München ein Fortbildungsprogramm auf die Beine gestellt, dass sich exklusiv und ganz individuell mit dem Prophylaxe-
konze t ihrer Pra is auseinandersetzt und ihr ea gezielt fit acht Dabei haben ie dieM glichkeit
für bis zu sechs Teilnehmern aus folgenden drei Fortbildungsmodulen zu wählen:

Referenten DH Karin van Hulst, DH Stefanie Lautner
Kursort Zahnarztpraxis (max. 6 Teilnehmer)
Anmeldung online auf www.zbvmuc.de
Gebühr 980,00 € pro Kurstag, Inkl. Skripten, Materialien, Praxis-Check Up vor Kursbeginn

zbv münchen | 2 0 2 2 / 2 0 2 3

aben ie erminw nschen au erhalb der aktuellen ermine der ragen  
dann k ntaktieren ie uns bitte unter zbvg espra is web.de
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Röntgenkurs Aktualisierung für Zahnärzt:innen

Wer die Röntgenfachkunde 2017 erworben hat, muss sie 2022 aktualisieren. 

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Aktualisierung nur dann möglich ist, wenn Sie im Besitz des Erwerbs einer 
deutschen Fachkunde im Strahlenschutz sind.

Referenten Prof. Dr. Gabriele Kaeppler
Kursort Zahnklinik München, Goethestr. 70, 80336 München, Großer Hörsaal
Anmeldung Mittels Anmeldeformular und Angabe der Kurs-Nummer oder online
Gebühr inklusive kri t Pr ung Zertifikat
Fortbildungspunkte 5

ermine bis Kurs-Nr. 2320 15.03.2023

Ausbildung zum Brandschutzhelfer für Zahnärzt:innen

Sinnvoll für Praxisinhaber – Nach den Vorgaben ASR A2.2 Abschnitt 6.2 und 7(1), Für jede ZA- / KFO- u. MKG-Praxis vorgeschrieben
Eine Anmeldung zu diesem Kurs ist auch für alle anderen Berufsgruppen innerhalb des HKaG möglich.

ursinhalte
	 90 - 120 Min. Grundzüge des vorbeugenden Brandschutzes, Betriebliche Brandschutzorganisation, 
Verhalten im Brandfall, Gefahren durch Brände, Funktions- und Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen

	 Praktische Löschübung mit Feuerlöscheinrichtungen

Referenten Richard Schmid, Brandinspektor
Kursort München Klinik Harlaching, Haus A1
Anmeldung Mittels Anmeldeformular und Angabe der Kurs-Nummer oder online
Gebühr 88,00 €
Fortbildungspunkte 3

ermine bis neue Termine folgen

Notfall und Reanimationskurs „München rettet Leben“ (Theorie und Praxis) für Zahnärzt:innen

Die angebotenen Notfallkurse werden durch den Arbeitskreis Notfallmedizin und Rettungswesen e.V. (ANR) durchgeführt.
Wir würden uns freuen, wenn wir Teilnehmer:innen für das Projekt „München rettet Leben“ gewinnen können.

Referenten n. n. – Arbeitskreis Notfallmedizin und Rettungswesen e.V.
Kursort Seminarraum ZBV München, Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München
Anmeldung Mittels Anmeldeformular und Angabe der Kurs-Nummer oder online
Gebühr kostenfrei, nur für Mitglieder des ZBV München
Maximale Teilnehmerzahl pro Kurs 12

ermine bis Kurs-Nr. 2263 12.10.2022
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KURSANMELDUNG

Kurs-Nr.:

Name Kursteilnehmer/in

Geburtsdatum und Geburtsort

Adresse Kursteilnehmer/in

Rechnungsadresse  Praxis/  Privat

Name/Adresse der Praxis

Telefon/Telefax/E-Mail

 A L    L   L  A LA   L  A L  L  .

PRAXISPERSONAL

Prophylaxe-Basiskurs: ZAH/ZFA-Urkunde, Röntgenbescheinigung in Kopie
Röntgenkurs (10-Std.): ZAH/ZFA-Urkunde, Bescheinigung über 3-Std. praktische Unterweisung durch Praxisinhaber
Aktualisierung-Röntgen: Aktuelle Röntgenbescheinigung in Kopie

ZAHNÄRZTE/INNEN

Aktualisierung Röntgen: Hiermit bestätige ich, dass ich im Besitz des Erwerbs der deutschen Fachkunde im Strahlenschutz bin.

ZAHLUNG DER KURSGEBÜHR

Hiermit melde ich mich verbindlich zu o.g. Fortbildungsveranstaltung des ZBV München Stadt und Land an.
Ich habe die Stornobedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden.
Sollte die Anmeldung 3 Wochen vor Kursbeginn oder später erfolgen, ist die Zahlung der Kursgebühr per Überweisung fällig.

  Gemäß den Vorschriften (gültig ab 01.02.2014) zum SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren erfolgt der Einzug mit Vorankündigung
Pre otification als echnungsbestandteil it ngabe unserer Gläubiger D und der Mandatsre erenznu er

  Überweisung: Ich werde die fälligen Kursgebühren nach Rechnungserhalt gemäß den Vereinbarungen 
der Rechnungsstellung rechtzeitig vor Kursbeginn per Überweisung bezahlen.

Datum Unterschrift, Stempel

  Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats: Ich ermächtige den ZBV München, Kursgebühren von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV München auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. Die Abbuchung erfolgt gemäß den Vereinbarungen in der Rechnungstellung.

  Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Praxiskonto/ Privatkonto

Kontoinhaber: Kreditinstitut:

IBAN: BIC:

Datum/Unterschrift, Stempel (bzw. Bevollmächtigte/r für SEPA-Lastschriftmandat)
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Datenschutzhinweis: 
Die vom ZBV München Stadt und Land von Ihnen geforderten und angegebenen personenbezogenen Daten werden gemäß den derzeit geltenden 
gesetzlichen Datenschutzrechtsverordnungen erhoben, bearbeitet, gespeichert und gegebenenfalls gelöscht. Weitere Hinweise unter www.zbvmuc.de oder 
durch den Datenschutzbeauftragten der Körperschaft.

STORNIERUNG / KURSABSAGE

Bei Stornierung durch den Teilnehmer ab 5 Wochen vor Kursbeginn ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 20,- fällig. Bei Stornierung ab 
zwei Wochen vor Kursbeginn betragen die Stornogebühren 50 % der Kursgebühr. 

Ein Rücktritt oder eine Absage nach Beginn der Veranstaltung kann nicht mehr berücksichtigt werden. Entsprechendes gilt bei Nichterscheinen 
ohne vorherige Stornierung. Dem Teilnehmer bleibt vorbehalten, im Einzelfall einen geringeren Schaden, dem ZBV München bleibt vorbehal-
ten, im Einzelfall einen höheren Schaden nachzuweisen.

Rücktritte/Stornierungen/Absagen müssen schriftlich vorgenommen werden. Entscheidend dafür ist das Datum des Eingangs beim ZBV 
München. Die Vertretung gemeldeter Teilnehmer ist selbstverständlich möglich.

Der ZBV München behält sich in Ausnahmefällen die Änderung von Terminen, Referenten und geringfügige Änderungen des Seminarinhalts 
unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung und des Vertragszwecks vor. Bei Ausfall des Kurses, durch Erkrankung des Referen-
ten, höhere Gewalt oder sonstigen nicht vom ZBV München zu vertretenden wichtigen Gründen, besteht kein Anspruch auf Durchführung der 
Veranstaltung. Im Falle zu geringer Teilnehmerzahl behält sich der ZBV München den Rücktritt vor. In diesen Fällen werden die Teilnehmer 
umgehend vom ZBV München informiert und die geleistete Kursgebühr wird erstattet. 

In jedem Falle beschränkt sich die Haftung ausschließlich auf den Veranstaltungspreis. Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegenüber 
dem ZBV München sind ausgeschlossen, sofern sie von ihm nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden.
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Die Montagsfortbildung ist seit über 40 Jahren für Kolleginnen 
und Kollegen aus München eine Institution. Regelmäßig be-
grüßen wir bis zu 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

n	etwa	 	ausgewählten	Montagen	i 	 ahr	fi	nden	zu	un
terschiedlichen zahnärztlichen Fachthemen Veranstaltungen 
statt. Das Angebot ist für die Münchner Kollegenschaft kosten-
los 	 eit	 anuar	 	fi	ndet	die	Montags ortbildung	wieder	in	
der Universitätszahnklinik statt.

ie	fi	nden	uns

Zahnklinik der LMU München
Goethestraße 70, 80336 München
Großer Hörsaal, Erdgeschoss

Die Vorträge beginnen um 20.00 Uhr 
und enden gegen 21.45 Uhr.

	Vor eld	der	 eweiligen	 er ine	fi	nden	 ie	ein	kurzes	 b	stract	
des Referenten. Soweit die Referentinnen und Referenten zu-
sti en 	fi	nden	 ie	nach	der	Veranstaltung	das	 kri t	zu 	
Download auf www.zbvmuc.de.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und den 
Austausch mit Ihnen!

Dr. Cornelius Haffner

Fortbildungsreferent des ZBV München 

Stadt und Land

ir d r en ie bitten  sich nline unter
www.zbvmuc.de/ rtbildungen der sich per ail unter

c sb th zbvmuc.de schri tlich anzumelden.

Montagsfortbildung/Thema:

An der oben genannten Montagsfortbildung 
des ZBV München Stadt und Land nehmen folgende 
Personen teil.

Teilnehmer:

Datum/Unterschrift/Stempel/:

Die Veranstaltung ist für Mitglieder des ZBV München 
Stadt und Land kostenfrei.

Gemäß den Leitsätzen der BZÄK, DGZMK und KZBV 
zur zahnärztlichen Fortbildung wird diese Veranstaltung 
mit 2 Fortbildungspunkten bewertet.

Das Original
Seit 2019 fi ndet die Montagsfortbildung des Zahnärztlichen Bezirksverbands 
München in der Zahnklinik München statt.

Montagsfortbildung
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10. Oktober 2022 Arbeitskreis für Kieferorthopädie

Thema:  Computer-assistierte Planung und Durchführung von 
orthognath-chirurgischen Eingriffen

Referent: Prof. Dr. Dr. Sven Otto, 
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Klinikum der Universität München

... MÖCHTEN SICH MIT GLEICHGESINNTEN ZAHNÄRZTEN
AUS MÜNCHEN AUSTAUSCHEN?

  Melden Sie sich zu unserem Stammtisch an, 
einmal im Monat treffen wir uns in ungezwungener Atmosphäre.

  ZAHNÄRZTLICHER STAMMTISCH
 Zahnärztlicher Bezirksverband München Stadt und Land

 Link zur Anmeldung: https://www.zbvmuc.de/stammtisch/

sie...
Bildnachweis: wavebreakmedia / Shutterstock.com
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Abschlussprüfung für Zahnmedizinische Fachangestellte Januar/Februar 2023

• Prüfungstag: 18. Januar 2023
• Prüfungsort:  Städt. Berufsschule für Zahnmedizinische Fachangestellte

Orleansstr. 4, 81669 München
• Prüfungsgebühr: € 240,00

Die Anmeldeformulare wurden in der Berufsschule ausgeteilt:

Folgende Unterlagen müssen vollständig beigefügt werden:
• Anmeldeformular (Original)
• das letzte Zeugnis der Berufsschule (Kopie)
• Bescheinigung über die abgelegte Zwischenprüfung (Kopie)
• Berichtsheft (vollständig)
• Röntgenberichtsheft (mit Bildern)

Bei Wiederholungsprüfung:
• Anmeldeformular
• Antrag bezüglich der zu wiederholenden Prüfungsfächer (kein Berichtsheft etc.)

Die vollständigen Unterlagen schicken Sie bitte nur an diese Anschrift:

Zahnärztlicher Bezirksverband, München Stadt und Land, Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München

Anmeldeschluß: 27. Oktober 2022 (Poststempel)

Zulassung:
Zur Abschlussprüfung Januar/Februar 2023 werden die Auszubildenden zugelassen, 
deren Ausbildungszeit bis 31.03.2023 endet.

Achtung
Wir weisen nochmals darauf hin, daß lt. § 6 des Ausbildungsvertrages für Zahnmedizinische Fachangestellte 
der Ausbildende (Praxis) für die rechtzeitige Anmeldung zu den Prüfungen verantwortlich ist.
Krankheit oder Fehlen der Auszubildenden in der Berufsschule sind kein Grund für eine Nichtanmeldung.

Der genaue Prüfungsablauf sowie die Termine für den Praktischen Teil und die mündliche Ergänzungsprüfung werden zeitnah 
nach Anmeldeschluss auf der Homepage der Städtischen Berufsschule für Zahnmedizinische Fachangestellte veröffentlicht.

Die endgültige Anmeldebestätigung erfolgt im Dezember 2022.

Für die Berufsschulen Bad Tölz, Erding, Fürstenfeldbruck und Starnberg wenden Sie sich bitte
an den ZBV Oberbayern, 
Messerschmittstr. 7, 80992 München
Telefon: 089- 79 35 58 80
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Mitgliedsbeiträge

Am 01.10.2022 war der Mitgliedsbeitrag für das IV. Quartal 2022 fällig.

Quartalsbeiträge für den ZBV München
Gruppe 1A 2A 2B 3A 3B 3C 3D 5
ZBV/€   110,-   57,-   28,-   110,-   110,-   34,-   24,-   50 v. H. der Beitragshöhe

    nach der zutreffenden 
       Beitragsgruppe

Die Beiträge werden durch Einzugsermächtigung im SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen. 
(lt. Beschluss in der Delegiertenversammlung des Zahnärztlichen Bezirksverbandes München Stadt und Land am 05.12.2018) 
Die neue Beitragsordnung tritt am 01.04.2020 in Kraft.

Geschäftsstelle ZBV München Stadt und Land

Zu folgenden Bürozeiten erreichen Sie uns telefonisch:

Montag bis Donnerstag 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Katja Wemhöner
Tel.: 72480-304, E-Mail: kwemhoener@zbvmuc.de
– Mitgliederverwaltung
– Fortbildungskurse ZÄ/ZA und ZAH/ZFA
– Berufsbegleitende Beratung
– Terminvereinbarung

Oliver Cosboth
Tel.: 72480-308, E-Mail: ocosboth@zbvmuc.de
– ZFA-Ausbildung und -Prüfung
– Zahnärztlicher Anzeiger
– Montagsfortbildung

Kerstin Birkmann
Tel.: 72480-311, E-Mail: kbirkmann@zbvmuc.de
– Buchhaltung
– Berufsrecht

Montag bis Mittwoch 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Mittwoch 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Meldeordnung und nzeige ichten

Änderungen wie z.B. Privat- und Praxisanschrift, Beginn oder 
Ende einer Tätigkeit, Niederlassung, Praxiswechsel oder Pra-
xisaufgabe, zusätzliche akademische Grade, etc. müssen 
dem ZBV München Stadt und Land umgehend mitgeteilt wer-
den! Verstöße gegen die Meldeordnung sind zugleich Verstö-
ße gegen § 3 Abs. 2 der Berufsordnung für die Bayerischen 
Zahnärzte und können berufsrechtlich geahndet werden.

Fax: 089 -723 88 73, E-Mail: kwemhoener@zbvmuc.de

Änderung von Bankverbindungen

Bitte denken Sie daran, den ZBV München rechtzeitig bei 
Änderung Ihrer Bankverbindung zu informieren. Meistens 
erheben die Banken bei einer Rückbelastung des Beitrags-
einzuges eine Rücklastschriftprovision von derzeit € 3,00, 
die wir an Sie weitergeben müssen, wenn Sie die Meldung 
versäumt haben.

Ungültigkeitserklärungen Zahnarztausweis

Der Ausweis mit der Nr. 105335, ausgestellt am 09.05.2019, 
wird für ungültig erklärt.

Der Ausweis mit der Nr. 105148, ausgestellt am 23.03.2018, 
wird für ungültig erklärt.
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Laut Zahnheilkundegesetz, Berufsordnung und 
Delegationsrahmen der Bundeszahnärztekammer ist 
eine selbstständige reiberu 	iche ätigkeit
zahnärztlichen Personals am Patienten nicht möglich.

Die Arbeit am Patienten hat immer unter 
Aufsicht und Verantwortung des Praxisinhabers, also 
des approbierten Zahnmediziners zu erfolgen. 

Aufruf

Weihnachtsspenden des Hilfsfonds 
der Bayerischen Landeszahnärztekammer

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie jedes Jahr stellt die BLZK aus ihrem Hilfsfonds 
einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung, um bedürftigen 
Kolleginnen und Kollegen oder Zahnarztwitwen eine 
kleine Weihnachtsspende zukommen zu lassen.
Der ZBV München bittet Sie deshalb, uns in Frage 
kommende Personen mit geringfügigem Einkommen, 
die für eine Spende in Frage kommen, namentlich 
und mit vollständiger Adresse zu benennen. 

ZBV München Stadt und Land
Georg-Hallmaier-Str. 6
81369 München

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Oliver Cosboth – Tel. 089/72 480 308
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••• TERMINANKÜNDIGUNG

Konstituierende Delegiertenversammlung des Zahnärztlichen Bezirksverbands München Stadt und Land

Die konstituierende Delegiertenversa lung findet a
Donnerstag, 01. Dezember 2022 um 15:00 Uhr im Raum 4+5, 1. Stock,
Bayerische Landeszahnärztekammer, Flößergasse 1, 81369 München statt.

save
THE DATE

••• TERMINANKÜNDIGUNG

Ordentliche Delegiertenversammlung des Zahnärztlichen Bezirksverbands München Stadt und Land

Die ordentliche Delegiertenversa lung findet a
Mittwoch, 23. November 2022 um 15:00 Uhr im Raum 4+5, 1. Stock,
Bayerische Landeszahnärztekammer, Flößergasse 1, 81369 München statt.
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www.notdienst-zahn.de |
Auf dieser Internetseite können sich Schmerzpatienten darüber informieren, welche Praxis in Ihrer Umgebung an allen Wochen-
enden, Feier- und Brückentagen für den zahnärztlichen Notdienst eingeteilt ist; und zwar bayernweit. Der zeitliche Umfang des 
Notdienstes in der Zahnarztpraxis ist in München Stadt und Land auf die Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 18.00 Uhr 
bis 19.00 Uhr festgesetzt. In der übrigen Zeit, 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr, besteht Behandlungsbereitschaft, also Rufbereitschaft.

Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz für ZÄ

Neue Termine für 2023 folgen

Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz für das zahnärztliche Personal

Neue Termine für 2023 folgen

Neue ZFA-Ausbildungsveranstaltung ab 01.08.2022 – Informationsveranstaltung

26.10.2022 18:00 Uhr Online Seminar
23.11.2022 18:00 Uhr Online Seminar

Rund um die Praxisführung – Diskussionsveranstaltung

18.11.2022 18:00 bis 20:00 Uhr München

Check Up: Fit für die Abschlussprüfung – Vorbereitung zur Abschlussprüfung

03.12.2022 09:00 bis 17:00 Uhr München

Fit für die praktische Prüfung – Vorbereitung zur Abschlussprüfung

13.01.2023 13:30 bis 20:00 Uhr München

3-Tages Röntgenkurs zum Erwerb der Kenntnisse im Strahlenschutz für ZFA

27.01./28.01./04.02.2023 09:00 bis 17:00 Uhr München

Prophylaxe Basiskurs

ab 23.03.2023 09:00 bis 18:00 Uhr München

Fit für die Zwischenprüfung – Vorbereitung zur Zwischenprüfung

25.03.2023 09:00 bis 17:00 Uhr München

Die Veranstaltungen/Kurse finden nach den Leitsätzen und Punktebewertungen von BZÄK und DGZMK statt

Kontakt: 

Ruth Hindl
Grafrather Str. 8, 82287 Jesenwang
Tel.: 08146-997 95 68
rhindl@zbvobb.de

zbv oberbayern | S EM I N A R E
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Dr. Eckart Heidenreich
2. Vorsitzender des 

Vorstands 
ZBV München Stadt und Land

Dr. Thomas Maurer
2. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

Dr. Frank Hummel
5. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

Dr. Dorothea Schmidt
1. Vorsitzende des 

Vorstands 
ZBV München Stadt und Land

ZA Karl Sochurek
1. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

Dr. Susanne Strauch
4. Beisitzerin

ZBV München Stadt und Land

Dr. Sascha Faradjli
3. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land
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ANZEIGENBUCHUNG bevorzugt online unter www.zbvmuc.de

Kundenname/Kd.Nr.

Adresse

E-Mail/Telefon

Zahnärztlicher Bezirksverband München 
Stadt und Land 
Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München
Gläubiger dentifikationsnr
DE87ZZZ00000534910

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den 
Zahnärztlichen Bezirksverband München Stadt und 
Land, den Anzeigenpreis von meinem nachfolgend 
genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom ZBV München Stadt und Land auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber 	

B

B 	

nterschri t und te el

inweis ch kann innerhalb von acht ochen beginnend it de
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Größe Stellengesuch andere Rubriken

	 85 x 30 mm    69,00 €     105,00 €
	 85 x 47 mm    99,00 €  140,00 €
	 85 x 64 mm 119,00 €  159,00 €
	 85 x 81 mm 149,00 €  195,00 €
	 85 x 98 mm 169,00 €  229,00 €
	 85 x 115 mm 188,00 €  250,00 €
	 85 x 132 mm (1/4) 208,00 €  278,00 €
	 175 x 132 mm (1/2) -  439,00 €
	 175 x 268 mm (1/1) -  697,00 €

					Sonderplatzierung Umschlagseite 4, + 10%
					Chiffre 15,00 €
					Farbaufschlag 4c Anzeigen + 10% (Standard sw)
					Andere, individuelle Schriftart + 10%
					Autorkorrekturen 65 €/Std.
					Logoplatzierung 15,00 €
					Korrekturabzug 5,00 €

Bei nicht angefordertem oder termingerecht freigegebenem 
Korrekturabzug übernehmen wir keine Haftung für etwaige 
Satzfehler.
Kein Umsatzsteuerausweis, weil kein Unternehmer 
(§4 KStG i.V.m. §27 Abs. 22 UStG und §2 Abs.3 UStG a.F.)

ZBV M nchen tadt und Land Georg all aier tr M nchen a anzeigen zbv uc de

Bitte geben Sie hier Ihren Anzeigentext deutlich in Druckbuchstaben ein.
Bitte beachten Sie, dass bei einer Anzeigengröße von 85 x 30 mm der maximale Textumfang 180 Zeichen, bei maximal 6 Zeilen beträgt.

r 	 nzeigenschluss  26.10.2022   	 rscheinungster in 	 07.11.2022 Stellengesuch Stellenangebot Verschiedenes

r 	 nzeigenschluss  23.11.2022   	 rscheinungster in 	05.12.2022 Stellengesuch Stellenangebot Verschiedenes

Termine werden regelmäßig aktualisiert und können vorab unter www.zbvmuc.de eingesehen werden.

Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Erscheinungstermin für folgende Ausgabe/n an und wählen Sie die Rubrik, 
unter der hre nzeige erscheinen soll ählen ie bitte hr nzeigen or at



Nummer Anzeigenschluss Erscheinungsdatum 

12 26.10.2022   07.11.2022

13 23.11.2022   05.12.2022

Anzeigentermine 2022
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Chiffre-Zuschriften nur an:
Zahnärztlicher Bezirksverband München Stadt u. Land
Georg-Hallmaier-Straße 6 · 81369 München
Kennziffer bitte deutlich auf den Umschlag schreiben!

Stellenangebote

Bereichern Sie die Landeshauptstadt München
im Gesundheitsreferat als

Leiter*in des Sachgebiets Zahngesundheit (w/m/d)
A 15/E 15 TVöD, unbefristet, in Voll- oder Teilzeit, Möglichkeit zum Homeoffice 

Das Sachgebiet Zahngesundheit ist für die Durchführung des Karies-Prophylaxe-Programms und in Kooperation mit der 
Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit (LAGZ) für die zahnärztliche Gruppenprophylaxe nach §21 SGB 
V sowie für die Erstellung von Gutachten im Auftrag von Beihilfestellen und Sozialbehörden zuständig. Zu Ihren Aufgaben 
gehört das Leiten des Sachgebiets mit derzeit 23 Mitarbeiter*innen in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht.
Außerdem entwickeln Sie Ziele und Leitlinien für das Sachgebiet, legen diese fest und schreiben sie fort. Zudem sind 
Sie innerhalb des Gesundheitsreferates und der Stadtverwaltung Ansprechpartner*in für kinder- und jugendzahngesund-
heitliche Themen und stehen für Gremienarbeit zur Verfügung.

Haben Sie Interesse? Dann informieren Sie sich unter:
www.muenchen.de/stellen (Verfahrens-Nr. 18325)

ANZEIGENBUCHUNG bevorzugt online unter www.zbvmuc.de
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Stellenangebote

Verschiedenes

www.zahnarzt-erfolgsseminare.de

Prophylaxe Notfall
berneh e	 	e ibel	Pro h la e	 ätigkeiten

Kontakt: 0179 / 598 68 94

Wir, zwei Behandlerinnen, 
suchen	 r	unsere	ganzheitliche	Zahnarzt ra is	in	Bogenhausen

eine	ko etente	Prophylaxefachkraft oder DH.

Wir wünschen uns selbständiges Arbeiten in 
unsere 	har onischen	 ea

 www. dr-hellhake.de  (089) 47 45 15

ie	 chten	statt	einer	 age oche	nur	
einige	 tunden	 ro	 oche	arbeiten

Zahnarzt / Zahnärztin
mit eigenem Patientenstamm

bieten	wir	eine	kollegiale	Zusa enarbeit	in	unserer	Pra is	an 	
gute	Lage	in	 henburg 	 it	MVV 	

Gerne auch Kollegen/Kolleginnen der Generation Ü60, 
die sich nicht ganz zur Ruhe setzen wollen.

Zuschrift bitte an

praxisnymphenburg@gmx.de

Pra is	i 	M nchner	Zentru 	sucht	
ZMP/DH	 r	 	 age/ oche

s	erwartet	 ie	eine	 odern	ausgestattete	Pra is	und	
ein	har onisches	 ea

Bewerbung an prophylaxe.muenchen@gmail.com

G 	 B P 	M 	
M 	B DL 	 	
V Ä K G	 M	 MP G

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter
bewerbung.oralchirurgie@gmail.com

Die neue Bürgerschiene ist da!

INTERESSIERT?
Dann rufen Sie uns an: +49 (0) 89 61 100 056

  Nicht Schnarchen ist en Vogue
… und das als Kassenleistung.

Moosbauer Dentalstudio Anzeie 85x74.indd   1 03.10.22   09:33

Sofortversorgung vs. konventionelle 
Implantation- neue Möglichkeiten

Referent 	Dr 	Markus	 erlich 	 reiburg

Wann: Donnerstag 27. Oktober 2022 18:00 – 21:00 Uhr
Wo: Palais	 kade ie	i 	Palais	an	der	 er
								Ma i ilianstrasse	 a 	 	M nchen

Anmeldung: 089-25544810 oder info@drgath.com

Die	Veranstaltung	ist	au 	 	Personen	beschränkt 	
it	 	 ortbildungs unkten	beantragt	und	kosten rei

Bitte schon vormerken: Am 07.12.22 nächste Veranstaltung 
it	de 	 he a 	Beratungsges räche	au 	den	Punkt	gebracht

ach	einer	corona	bedingten	Pause	 reue	ich	 ich	sehr	
Sie zu folgender Veranstaltung einzuladen






